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Der Präsident 

 

Anlage – Italienisch (14) 

Fachspezifische Bestimmungen  

für das Drittfach Italienisch  

vom 4. Juli 2024 

 

Als Anlage der 

Ordnung der Friedrich-Schiller-Universität Jena 

für das Studium und die Prüfungen 

in Studiengängen für ein Lehramt an Regelschulen 

vom 4. Juli 2024 

 

(Verkündungsblatt der Friedrich-Schiller-Universität Jena Nr. 4/2024 S. 254) 
 

Aufgrund des § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 38 Abs. 3 des Thüringer Hochschulgesetzes (ThürHG) 

vom 10. Mai 2018 (GVBl. S. 149), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Dezember 

2022 (GVBl. S. 483), und auf der Grundlage der Thüringer Verordnung über die Fächer und die Erste 

Staatsprüfung für das Lehramt an Regelschulen (ThürEStPLRSVO) vom 9. Dezember 2008 (GVBl. S. 

484), zuletzt geändert durch die Dritte Verordnung zur Änderung der Thüringer Verordnung über die 

Fächer und die Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Regelschulen vom 21. Mai 2024 (GVBl. S. 185), 

erlässt die Friedrich-Schiller-Universität Jena nach Bedarf fachspezifische Bestimmungen für das 

Drittfach Italienisch als Anlage der Ordnung der Friedrich-Schiller-Universität Jena für das Studium und 

die Prüfungen in Studiengängen für ein Lehramt an Regelschulen (SPO-LAR).  

 

Gehört nicht zum regulären Studienangebot. Wird nach Bedarf auf der Grundlage der ThürEStPLRSVO 

ermöglicht. 

 


